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Warum ist TÜV-CERT® nach DIN EN ISO 9001:2015 bei Lauschabwehr + Abhörschutz wichtig?
    

Das Vorhandensein eines Qualitätsmanagement-Systems nach DIN EN ISO 9001:2015 sichert Ihnen professionelle Vorgehensweise und erprobte und weltweit anerkannte Handlungsabläufe ihres ausgewählten Dienstleisters zu.
Gerade im sensiblen Bereich der Lauschabwehr und des Abhörschutzes ist es unglaublich wichtig, dass diese Handlungsabläufe strikt eingehalten werden und nichts dem Zufall überlassen wird und das die für die Lauschabwehr und Abhörschutz eingesetzten Techniker planvoll und systematisch vorgehen.
Vollmundig behaupten können dies zwar viele Anbieter. Nachweisen aber nur die wenigsten!


Die international gültige Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2015 wird weltweit von über einer Millionen Firmen angewandt. Daher gilt diese Qualitätsnorm weltweit als Standard, wenn es um die Vergleichbarkeit der Qualität von Leistungen geht und gilt als Nachweis international gültiger und vor allen Dingen bewährter, Qualitätsstandards in einem zertifizierten Unternehmen. Viele Firmen vergeben Aufträge ausschließlich an Unternehmen, die ein solches Zertifikat vorweisen können!
Es kommt nicht so sehr darauf an, dass diese Zertifizierung vom TÜV vorgenommen wurde, obgleich der TÜV sicherlich einen der höchsten Bekanntheitsgrade einnimmt; auch andere Unternehmen, z.B. die Dekra zertifizieren und auditieren (prüfen) Firmen und deren Qualitätsmanagement-System  nach DIN EN ISO 9001:2015 sehr kompetent.
Bestandteile des Qualitätsmanagement-Systems, welches bei unserer Ultima Ratio konsequente Anwendung findet und jährlich von erfahrenen und versierten Prüfern des TÜV-Hessen in meist mehrtägigen Prüfungen (Audits) vor Ort überprüft wird sind zum Beispiel:
	Ist die beworbene Ausrüstung auch wirklich vorhanden?
(Die Ausrüstung muss gezeigt und ggf. dem Auditor des TÜV vorgeführt werden)
	Haben die eingesetzten Techniker + Technikerinnen wirklich die entsprechende Ausbildung , bzw. Erfahrung im Bereich „Lauschabwehr + Abhörschutz“?
(Dem Auditor des TÜV müssen Ausbildungsnachweise im Original vorgelegt werden)
	Entsprechen die Berichte, Messprotokolle etc. die den Mandanten zur Verfügung gestellt werden, den Richtlinien die im Qualitätsmanagement-Systems festgelegt wurden.
(Es wird geprüft, ob wirklich jeder Mandant einen Bericht mit Messprotokollen erhalten hat und ob die erstellten Berichte den hohen Anforderungen entsprechen, die in unserem Qualitätsmanagement-System vorgeschrieben sind)
	Ist eine entsprechende Anzahl von nachprüfbaren Empfehlungen zufriedener Mandanten im Bereich Lauschabwehr + Abhörschutz aus dem abgelaufenen Jahr vorhanden.
(Es müssen aktuelle, schriftliche Referenzen zufriedener Mandanten vorgelegt werden, die ggf. auch stichprobenartig überprüft werden.)
	Haben die Techniker + Technikerinnen im Abgelaufenen Jahr Weiterbildungen, im Bereich Lauschabwehr + Abhörschutz, z.B. beim Hersteller unserer technischen Ausrüstung, besucht.
(Entsprechende Aus- und Weiterbildungsbescheinigungen, Zertifikate o.ä. müssen im Original vorgelegt werden können. Es ist somit sichergestellt, dass unsere Techniker immer „up to Date“ sind und die neuestens Tricks der Lauscher kennen und darauf reagieren können!)
	Sind wirklich alle Techniker als fest Angestellte bei der Ultima Ratio tätig, oder werden doch Subunternehmer (freie Mitarbeiter) beschäftigt?
(entsprechende Beschäftigungsnachweise müssen vorgelegt werden können.)

Die Ultima Ratio lehnt aus Diskretionsgründen die Beschäftigung von freien Mitarbeitern mit oftmals zweifelhafter Ausbildung in diesem Bereich ab. Angebliche „Geheimdienstmitarbeiter“, oder „Mitarbeiter mit nachrichtendienstlichem Hintergrund“  finden Sie bei uns nicht; sehr wohl aber erfahrene und ausgebildete Techniker, z.B. Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik, die  als Lauschabwehr-Techniker wirklich wissen was zu tun ist!
Dies ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aus dem Qualitätsmanagement-System, welches bei uns Anwendung findet.
Vertrauen Sie in Sachen Qualität bei Lauschabwehr + Abhörschutz immer der Zertifizierung DIN EN ISO 9001:2015. Vertrauen Sie der Ultima Ratio als starker Partner für Lauschabwehr + Abhörschutz…


Videochannel






Wie beauftrage ich eine Lauschabwehr? Hier in 90 Sekunden erklärt.






Sehen Sie in unserem Videochannel: Lauschabwehr. Ein echter Einsatz.










Qualitätsmanagement




Das Vorhandensein eines Qualitätsmanagement-Systems nach DIN EN ISO 9001:2015 sichert Ihnen professionelle Vorgehensweise und erprobte und weltweit anerkannte Handlungsabläufe ihres ausgewählten Dienstleisters zu.


 Erfahren sie mehr









Interview




Radiointerview mit unserem technischen Einsatzleiter Gernot Zehner zum Thema Handyüberwachung




https://www.ultima-ratio-gmbh.de/wp-content/uploads/2015/07/140204_UltimaRatio_HandySpionage_Radiobeitrag.mp3









Fundstücke



 Gefundene Lauschmittel aus unseren Einsätzen bei Lauschabwehr und Abhörschutz.  Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einige reale Fundstücke, die unsere Techniker bei Lauschabwehr-Einsätzen gefunden haben.
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Infobroschüre
  


Weitere Informationen zum Thema Lauschabwehr und Abhörschutz finden Sie in unserer Infobroschüre, die Sie kostenlos hier downloaden können.


 Broschüre herunterladen









Kundenstimmen



 Die Meinung unserer Kunden ist unser wichtigster Ansporn. Die Meinungen und Rezensionen unserer Mandanten lesen Sie bitte hier. 
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490 Bewertungen (Stand: 06.05.2021)



 Hier ansehen
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TÜV geprüft






Auch im Bereich Lauschabwehr | Abhörschutz erfüllen wir internationale Qualitätsstandards, werden jährlich vom TÜV geprüft und nach dem Standard DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.















ISO 9001:2015 Zertifikat anzeigen



 








Was bedeutet TÜV geprüft?
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